












Anhang 1 

Tarife ab 01.01.2026 

 

Leistung und Kostenbeteiligung Vollkostentarif pro 
Stunde in CHF 

Beteiligungsansatz 
pro Stunde in CHF 

Pflege gemäss Art. 7 Abs. 2a KLV (Abklärung und 
Beratung) 

141.89  

- Beteiligung Auftraggeberin  52.67 
   

Pflege gemäss Art. 7 Abs. 2b KLV (Untersuchung und 
Behandlung) 

126.68  

- Beteiligung Auftraggeberin  51.36 
   

Grundpflege gemäss Art. 7 Abs. 2c KLV 124.73  

- Beteiligung Auftraggeberin  59.81 
   

Haushilfe 69.00  

- Beteiligung Auftraggeberin (optional)  19.00 
   

Hauswirtschaftliche Leistung 69.00  

- Beteiligung Auftraggeberin (optional)  19.00 
   

Mahlzeitendienst   

- Beteiligung Auftraggeberin (optional)   
   

Wegkosten HWL   

- Beteiligung Auftraggeberin (optional)  11.00 

 
Für vergebliche Besuche, die vonseiten einer Klientin oder Klienten nicht rechtzeitig und zum Voraus abgesagt 
wurden, darf eine Umtriebspauschale von 30 Franken pro Vorfall in Rechnung gestellt werden. 
 
 
Weitere Erklärungen 

zu Art. 6.1. der Leistungsauftrag 

Pflegeleistungen der Psychiatrie werden durch die Auftragnehmerin selbst angeboten. 
 
 
Restkosten Haushilfe/Hauswirtschaftliche Leistungen/Wegkosten 

Restkosten, die über den Grundversorgungskatalog hinausgehen, werden direkt mit den Einwohnergemeinden 
abgerechnet. 
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